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Information zur Durchführung pflegerischer Tätigkeiten im Behindertenbereich 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Im Rahmen der parlamentarischen Behandlung der GuKG-Novelle 2016, hat der Ge-
sundheitsausschusses am 29.6.2016 folgende Ausschussfeststellung beschlossen, 
1240 BlgNR 25. GP: 
 
„Der Gesundheitsausschuss geht davon aus, dass das Bundesministerium für Gesund-
heit unter Einbeziehung der Behindertenverbände und Trägerorganisationen der Be-
hinderteneinrichtungen bis Ende 2016 Klarstellungen zur Fragestellung der Durchfüh-
rung pflegerischer Tätigkeiten im Behindertenbereich, insbesondere betreffend die 
Unterstützung bei bzw. die Übernahme von Tätigkeiten der Basisversorgung bei mehr-
fach bzw. kognitiv behinderten Personen, treffen wird.“ 
 
In diesem Sinne werden seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen 
nach entsprechender Konsultierung von Trägerorganisationen der Behindertenein-
richtungen folgende Klarstellungen getroffen: 
 
Vorweg wird klargestellt, dass die zivilrechtlichen Grundsätze der Einwilligung bzw. 
Zustimmung zu einer medizinischen Behandlung für alle Betreuungssituationen, un-
abhängig vom Setting, gelten. 
 
Was die im Rahmen der Behindertenbetreuung anfallenden pflegerischen Tätigkeiten 
betrifft, so ist zunächst zu unterscheiden, ob es sich um Laientätigkeiten handelt oder 
ob diese Tätigkeiten vom Vorbehaltsbereich des Gesundheits- und Krankenpflegege-
setzes (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, in der geltenden Fassung, erfasst sind und damit 
im Rahmen des § 3a GuKG von Berufsangehörigen im Rahmen der Behindertenbe-
treuung als unterstützende Tätigkeiten bei der Basisversorgung durchgeführt werden. 
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Zur Abgrenzung von Laientätigkeiten und Vorbehaltstätigkeiten der Pflege und Me-
dizin wird auf folgende Ausführungen der Information des ho. Ressorts vom 
2. 3. 2011, BMG-92251/0013-II/A/2/2011, hingewiesen: 
 
„Die Berufsbilder der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe umfassen die gesetzlich 
festgelegten Tätigkeitsbereiche. Soweit allerdings kein medizinisches bzw. pflegeri-
sches Fachwissen für die Durchführung dieser Tätigkeiten erforderlich ist, fallen diese 
nicht in den Vorbehaltsbereich der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe und dür-
fen auch von Laien durchgeführt werden. Unter Laien in diesem Zusammenhang sind 
Personen zu verstehen, die nicht Angehörige eines gesetzlich geregelten Gesund-
heitsberufs oder eines Sozialbetreuungsberufs nach der Vereinbarung gemäß der 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, 
BGBl. I Nr. 55/2005, sind. 
 
Die Grenze der Laientätigkeit liegt dort, wo medizinisches bzw. pflegerisches Fachwis-
sen Voraussetzung für die fachgerechte Durchführung der Tätigkeit ist bzw. auf 
Grund dieses Fachwissens Selbst- und Fremdgefährdung vermieden werden kann. Die 
Umstände des Einzelfalls können bewirken, dass die gleiche Tätigkeit als Laientätig-
keit oder aber als Tätigkeit, die den Angehörigen der Gesundheitsberufe vorbehalten 
ist, zu qualifizieren ist. Subjektive Kenntnisse und Fertigkeiten des Laien können zwar 
von Vorteil sein, ändern aber grundsätzlich nichts an der Einstufung einer Tätigkeit als 
Vorbehalts- oder Laientätigkeit. 
 
Sofern nicht Umstände vorliegen, die medizinische oder pflegerische Kenntnisse und 
Fertigkeiten erfordern, zählen in diesem Sinne auch folgende Tätigkeiten zu den Lai-
entätigkeiten: 

 Unterstützung bei der oralen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie bei 
der Arzneimittelaufnahme, 

 Unterstützung bei der Körperpflege, 

 Unterstützung beim An- und Auskleiden, 

 Unterstützung bei der Benützung von Toilette oder Leibstuhl einschließlich Hil-
festellung beim Wechsel von Inkontinenzprodukten und 

 Unterstützung beim Aufstehen, Niederlegen, Niedersetzen und Gehen“ 
 
Dies bedeutet, dass auch Tätigkeiten der Unterstützung bei der Basisversorgung nur 
dann pflegerische Vorbehaltstätigkeiten sind, die § 3a GuKG unterliegen, wenn sie 
nicht als Laientätigkeiten qualifiziert werden können. Für die Beurteilung, ob es sich 
um Laientätigkeiten oder Vorbehaltstätigkeiten handelt, kann in manchen Fällen, ins-
besondere in Bereich der Behindertenbetreuung, die Expertise eines/einer Arztes/ 
Ärztin bzw. eines/einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepfleger/in er-
forderlich sein. 
 
Die Tätigkeiten der Unterstützung bei der Basisversorgung sind in der Anlage 2 der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über Sozialbetreuungsberufe wie folgt festgelegt: 
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1. Unterstützung bei der Körperpflege 

• Assistenz beim Aufstehen aus dem Bett 
• Assistenz beim Waschen 
• Assistenz beim Duschen 
• Assistenz beim Baden in der Badewanne 
• Assistenz bei der Zahnpflege 
• Assistenz bei der Haarpflege 
• Assistenz beim Rasieren 
• Erkennen von Veränderungen des Allgemeinzustandes oder der Haut und sofor-

tige Meldung an den zuständigen Arzt/die zuständige Ärztin oder an die/den zu-
ständige/n Angehörige/n des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran-
kenpflege 
 

2. Unterstützung beim An- und Auskleiden 
•  Assistenz bei der Auswahl der Kleidung 
•  Bereitlegen der Kleidung 
•  Assistenz beim Anziehen bzw. Ausziehen von  

- Kleidungsstücken 
- Strümpfen, Strumpfhosen, Socken etc. 
- Stützstrümpfen 
 

3. Unterstützung bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
• Zubereiten und Vorbereiten von Mahlzeiten wie 

- Wärmen von Tiefkühlkost 
- Portionieren und eventuell Zerkleinern der Speisen 
- Herrichten von Zwischenmahlzeiten etc. 

• Beachtung von Diätvorschriften 
• Assistenz beim Essen 
• Assistenz beim Trinken 
• Achten auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
• Erkennen von Essstörungen, Schluckstörungen, nicht ausreichender Flüssig-

keitsaufnahme und sofortige Meldung an den zuständigen Arzt/die zuständige 
Ärztin oder an die/den zuständige/n Angehörige/n des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege 

 
4. Unterstützung im Zusammenhang mit Ausscheidungen 

• Assistenz beim Toilettengang 
• Assistenz bei der Intimpflege nach dem Toilettengang 
• Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln wie 

- Wechseln von Schutzhosen 
- Assistenz bei der Verwendung von Einlagen 

• Erkennen einer Veränderung von Ausscheidungen und sofortige Meldung an 
den zuständigen Arzt/die zuständige Ärztin oder an die/den zuständige/n Ange-
hörige/n des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 



 Seite 4 von 5 

 
5. Unterstützung und Förderung der Bewegungsfähigkeit 

• Assistenz beim Aufstehen oder Niederlegen 
• Assistenz beim Niedersetzen 
• Assistenz beim Gehen 
 

6. Unterstützung beim Lagern 
• Anwendung von Hilfsmitteln zur Dekubitusprophylaxe bei Menschen im Roll-

stuhl 
• Anwendung von Hilfsmitteln bei Menschen mit rheumatischen Veränderungen 

zur Erleichterung täglicher Verrichtungen 
 

7. Unterstützung bei der Einnahme und Anwendung von Arzneimitteln 
• Assistenz bei der Einnahme von oral zu verabreichenden Arzneimitteln, dazu 

zählt auch das Erinnern an die Einnahme von Arzneimitteln oder das Heraus-
nehmen der Arzneimittel aus dem Wochendispenser 

• Assistenz bei der Applikation von ärztlich verordneten Salben, Cremen, Lotionen 
etc. oder von Pflegeprodukten, die von Angehörigen des gehobenen Dienstes 
für Gesundheits- und Krankenpflege angeordnet wurden. 

 

Bei diesen Tätigkeiten handelt es sich um die Unterstützung des betreuten Menschen 
bei den Aktivitäten seines täglichen Lebens. 
 
Was die Begriffe „Unterstützung“ und „Assistenz“ betrifft, so werden diese in der 
Anlage 2 der genannten Vereinbarung als Synonyme verwendet. 
 
Klargestellt wird, dass die Unterstützung/Assistenz in manchen Fällen, insbesondere 
bei der Betreuung mehrfach bzw. kognitiv behinderter Menschen, auch in der voll-
ständigen „Übernahme“ der Tätigkeit bestehen kann, dies sowohl in Fällen, in denen 
diese Tätigkeiten als Laientätigkeiten einzustufen sind, als auch in jenen Fällen, in de-
nen sie in den Anwendungsbereich des § 3a GuKG fallen. Eine Differenzierung dieser 
Begriffe im Zusammenhang mit der Unterstützung bei der Basisversorgung würde zu 
nicht zielführenden bzw. unbilligen Ergebnissen führen und entspräche nicht dem Ziel 
der qualitätsgesicherten Versorgung und Betreuung im Behindertenbereich. 
 
 
Die Länder und die Behindertenorganisationen werden um Kenntnisnahme und Wei-
terleitung dieser Information im do. Wirkungsbereich ersucht. 
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Weiters wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Information auch auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen (www.bmgf.gv.at) 
veröffentlicht ist. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für die Bundesministerin: 
Dr. Meinhild Hausreither 
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